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RS OGH 1977/10/18 4Ob384/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1977

Norm

UWG §14 A2

Rechtssatz

Allein der Umstand, daß unter den in den letzten Jahren von österreichischen Tageszeitungen veranstalteten

Preisausschreiben niemals zwei vollkommen gleiche waren, schließt die Möglichkeit einer unveränderten

Wiederholung des beanstandeten Preisausschreibens keinesfalls aus.
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